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Verbot der Verwendung alter Abituraufgaben in Leistungserhebungen 
der Oberstufe 
 
 
 

Bei der Respizienz von Schulaufgaben der Kursphase durch den Ministeri-

albeauftragten oder im Rahmen einer Kommissärstätigkeit wird immer wie-

der festgestellt, dass alte Abituraufgaben unverändert als Prüfungsaufga-

ben verwendet werden. Es wird darauf hingewiesen, dass dies unzulässig 

ist, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass einem Teil der Schülerin-

nen und Schüler diese Aufgaben bereits bekannt sind. Eine objektive Be-

wertung des Leistungsstandes ist in solchen Fällen nicht mehr möglich. 

 

Es wird darum gebeten, die Kolleginnen und Kollegen entsprechend zu in-

formieren und auch im Rahmen der schulischen Respizienz verstärkt dar-

auf zu achten, dass alte Abituraufgaben nicht in Schulaufgaben verwendet 

werden. 

 

Das KMS behält dauerhafte Gültigkeit und wird in der Datenbank Bayern-

recht veröffentlicht. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
gez. Gremm 
Ministerialdirigent 
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